
72074 Tübingen – Nauklerstraße 37 A – Telefon 07071/92 88–0 – Telefax 07071/92 88-20 

e-mail: info@bfageo.de  -  www.bfageo.de 

 

 

Büro für angewandte Geowissenschaften – 72074 Tübingen – Nauklerstraße 37A 

Baugrunderkundung 

 Gründungsberatung 

  Altlastenerkundung 

   Bodenmechanik 

    Umweltgeologie 

     Deponietechnik 

      Hydrogeologie 





















’





Digital unterschrieben von Steffen Potthoff 

DN: cn=Steffen Potthoff, o=Angewandte 

Geowissenschaften, ou, 

email=steffen.potthoff@bfageo.de, c=DE 

Datum: 2019.10.14 17:07:47 +02'00'



SG = Schürfgrube

Anlage 1 

zum Gutachten 

vom 14.10.2019

SG 1

SG 5

SG 4

SG 2

SG 3





72074 Tübingen – Nauklerstraße 37 A – Telefon 07071/92 88–0 – Telefax 07071/92 88-20
e-mail: info@bfageo.de www.bfageo.de

Büro für angewandte Geowissenschaften – 72074 Tübingen – Nauklerstraße 37A

Universitätsstadt Tübingen
Fachbereich Tiefbau
Brunnenstraße 3

72074 Tübingen

26.11.2019
Az 19 091.2

Erschließung des Baugebietes „Hinter den Wiesen/Alter Landgraben“ in Tübingen-Weil-
heim

Ergänzung zum Gutachten vom 14.10.2019; Hinweise zur Bebauung

1. Vorbemerkungen

Für dieses Projekt wurde von uns ein Baugrund- und Gründungsgutachten mit Datum 14.10.2019

erstellt. Der vorliegende Bericht enthält ergänzende Hinweise zur Bebauung

Da uns keine konkreten Pläne über die vorgesehene Bebauung vorliegen und die Aufschlüsse 

relativ weit auseinander liegen, können die folgenden Hinweise zur Bebauung nur allgemein ge-

halten werden. Sie können Einzelgutachten für die Bebauung nicht ersetzen. Der natürliche Un-

tergrund von bindigem, quartärem Lösslehm aufgebaut, unter dem die Schichten des Gipskeu-

pers (km1) in größeren Tiefen folgen. 

2. Gründung von Gebäuden

Der Lösslehm stellt einen zwar tragfähigen, jedoch kompressiblen Baugrund dar. Die Zusammen-

drückbarkeit bindiger Böden ist allgemein umso größer, je höher der natürliche Wassergehalt (wn) 

bzw. je geringer die Konsistenzzahl (Ic) des Bodens ist. Aufgrund der weitgehend steifen bis halb-

festen Konsistenz sind diese Böden aber für geringe und mittlere Lasten ausreichend tragfähig.

Weiche Böden, die nur untergeordnet festgestellt wurden, sind grundsätzlich für eine Lastabtragung 

nicht geeignet.
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- Grundsätzlich sind in Abhängigkeit von Konstruktion und auftretenden Lasten, Flachgründun-

gen über Einzel- und Streifenfundamente möglich. 

 

- Beim Entwurf von Gründungen ist darauf zu achten, dass gleichartige Lastabtragungsverhält-

nisse gewährleistet sind. Zur Vermeidung von Setzungsunterschieden müssen daher sämtli-

che Fundamente in gleich tragfähigen Böden verlaufen. Weiche Böden müssen in den Fun-

damentgruben sorgfältig ausgeräumt und durch Magerbeton (C12/15) ausgetauscht werden. 

 

- Weiterhin ist zu beachten, dass die bindigen Böden schrumpfgefährdet sind. Hier kann es bei 

nichtunterkellerten, flach gegründeten Gebäuden zu entsprechenden Schäden durch 

Schrumpfsetzungen kommen. Dies ist bei der Gründungstiefe der Außenfundamente zu be-

rücksichtigen, die entsprechend der allgemein zu erwartenden Schrumpftiefe bis 1,6 m unter 

fertiges Gelände geführt werden müssen.  

 

- Die zulässigen Bodenpressungen müssen im Einzelfall in Abhängigkeit von der Konstruktion, 

den Lasten und der jeweiligen Einschnittstiefe, gegebenenfalls auf der Grundlage weiterer 

Aufschlüsse, festgelegt werden. 

 

- Alternativ zu einer Gründung über Einzel- und Streifenfundamente bietet sich in den anste-

henden bindigen Böden auch die Ausführung einer Plattengründung auf einer verdichteten 

Schottertragschicht an.  

 

- Bei sehr hohen Lasten ist gegebenenfalls auch an die Ausführung einer Pfahlgründung zu 

denken. Für eine wirtschaftliche Bemessung ist dann die Ausführung von tieferreichenden 

Bohrungen erforderlich. 

 

 

3. Schutz der Bauwerke gegen Durchfeuchtung 

 

Bei Bauwerken, die ins Gelände einschneiden, müssen aus bautechnischer Sicht grundsätzlich 

Maßnahmen zum Schutz gegen Durchfeuchtung ausgeführt werden. Bei der Ausführung von Drä-

nierungsmaßnahmen nach DIN 4095 (Ringdränage mit rückstaufreier Ableitung, Filterschicht usw.) 

können Abdichtungsmaßnahmen nach DIN 18533-1: 2017-07, Tabelle 1 für die Wassereinwir-

kungsklasse W1.2-E („Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser“) ausgeführt werden.  
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Sofern Dränierungsmaßnahmen nicht zulässig sind bzw. kein Anschluss an den öffentlichen Kanal 

genehmigt wird, müssen Abdichtungsmaßnahmen für die Wassereinwirkungsklasse W2.1-E („Mä-

ßige Einwirkung von drückendem Wasser“) nach DIN 18533-1: 2017-07 ausgeführt werden.  

 

Alternativ können die Gebäude auch als WU-Konstruktion gemäß WU-Richtlinie 555 (sog. „weiße 

Wanne“) ausgebildet werden. 

 

Wir empfehlen die Maßnahmen zum Schutz der Bauwerke gegen Durchfeuchtung frühzeitig mit 

den fachtechnischen Behörden abzustimmen. 

 

 

Für die Beantwortung von Fragen, die im Zuge der weiteren Ausführung auftreten, stehen wir 

gerne zur Verfügung.  

 

In Zweifelsfällen sind wir zu benachrichtigen. 

 
Tübingen, den 26. November 2019 
 
 
 
 
 
 
Dr. H. Gerweck 
  Dipl.-Geol. 

Dr. Hubert 

Gerweck
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